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1 Das Wichtigste in Kürze 

Im Calancatal soll auf dem Gemeindegebiet von Buseno, Calanca, Rossa und teilweise von Mesocco 
(Nordteil des Calancatals) der erste Regionale Naturpark der italienischen Schweiz entstehen. Der Regio-
nale Naturpark bietet den beteiligten Gemeinden und deren Bevölkerung die Chance, die weitgehend un-
berührte Natur, die wertvolle Landschaft und das reiche kulturelle Erbe zu erhalten und damit gleichzeitig 
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung anzustossen. 

Die Errichtungsphase des Regionalen Naturparks «Parco Val Calanca» wird von 2020 – 2023 dauern. 
Das entsprechende Gesuch um Finanzhilfe des Bundes wird in Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 
Region und Kanton bis Ende Januar 2019 fertiggestellt. An der Finanzierung von Parkerrichtung und -
betrieb werden sich schlussendlich Bund, Kanton Graubünden, die beteiligten Gemeinden wie auch wei-
tere interessierte Kreise beteiligen. Die Bevölkerung der Parkgemeinden wurde bereits bei verschiedenen 
Gelegenheiten in das Parkprojekt miteinbezogen. Mitte Februar 2019 haben die Gemeinden mehrheitlich 
in Volksabstimmungen bei wenig Gegenstimmen entschieden, dass sie das Gesuch um Finanzhilfe defi-
nitiv beim Bund einreichen wollen. 

Mit vorliegender Anpassung von kantonalem wie regionalem Richtplan erfolgt die räumliche Sicherung 
des Regionalen Naturparks «Parco Val Calanca» mit Koordinationsstand Zwischenergebnis. Während 
der Errichtungsphase des Regionalen Naturparks sind entsprechend dem Koordinationsstand noch ei-
nige offene räumliche Fragen (z.B. in den Bereichen Militär, Energie) zu konkretisieren. Wie der Erläute-
rungsbericht aufzeigt, entsprechen die voraussichtlichen strategischen Parkziele den Leitüberlegungen 
des kantonalen Richtplans (KRIP) und des regionalen Richtplans (RRIP) Moesa. Gleichzeitig wird im 
KRIP der Parc Adula aus der Objektliste gestrichen. 

 

  



Richtplanung Graubünden, Region Moesa   
Richtplananpassung  Regionaler Naturpark „Parco Val Calanca“ 

März 2019  Seite 3 

2 Ausgangslage 

Im Calancatal ist auf dem Gemeindegebiet von Buseno, Calanca, Rossa und teilweise von Mesocco die 
Errichtung eines Regionalen Naturparks vorgesehen. Das Calancatal bzw. das vorgesehene Parkgebiet 
verfügt über bedeutende naturräumliche und kulturelle Potentiale: So finden sich im Calancatal grossräu-
mige Wildnisbereiche, Naturwälder, national bedeutsame Auengebiete, eindrückliche Wasserfälle und 
Flusslandschaften wie auch wertvolle bäuerliche Kulturlandschaften, alte Saumpfade, traditionelle Ortsbil-
der und Kulturdenkmäler. Die lokale Ökonomie wird geprägt durch die Landwirtschaft, Handwerk und den 
Abbau von Gestein (Gneiss) und bringt traditionelle regionale Produkte hervor. Weiter wird im Calancatal 
nachhaltiger Tourismus betrieben (z.B. mit dem Kulturwanderweg ViaCalanca und dem alpinen Wander-
weg Sentiero Alpino Calanca). 

Das Calancatal ist in einem sehr ursprünglichen Zustand erhalten geblieben, befindet sich aber trotzdem 
in relativer Nähe zu den bevölkerungsreichen Zentren im Norden wie im Süden. In diesem Kontext wird 
ein Regionaler Naturpark neue Möglichkeiten bieten, die vorhandenen Potentiale stärker in Wert zu set-
zen. Die beteiligten Gemeinden Buseno, Calanca und Rossa haben im Jahr 2017 einen entsprechenden 
Prozess angestossen und im Frühjahr 2018 einen Kredit gesprochen, um ein Gesuch um eine Finanzhilfe 
für die Parkerrichtung vorzubereiten.  

Art. 27 der Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung (PäV) verlangt, dass Regionale Natur-
pärke im Richtplan bezeichnet und entsprechend räumlich gesichert werden. Der Regionale Naturpark 
Calancatal ist bisher weder im kantonalen Richtplan (KRIP) noch im Regionalen Richtplan (RRIP) Moesa 
enthalten. Abgestützt auf den aktuellen Projektstand wird mit vorliegender Richtplananpassung der Regi-
onale Naturpark Calancatal im KRIP sowie im RRIP Moesa mit Koordinationsstand Zwischenergebnis 
aufgenommen. 

 

3 Prozesse der Parkerrichtung, Richtplanung und Mitwirkung 

Im April 2018 hat sich die Stimmbevölkerung der Parkgemeinden dafür ausgesprochen, zusammen mit 
dem Kanton Graubünden die Kandidatur zur Errichtung eines Regionalen Naturparks Calancatal vorzu-
bereiten. Als Abstimmungsgrundlage stand der Stimmbevölkerung u.a. eine Machbarkeitsstudie zur Ver-
fügung.  

Die Erarbeitung und Fertigstellung der Kandidatur und damit des Gesuchs um Finanzhilfe beim Bund er-
folgte unter Einbezug der Bevölkerung (Workshops, Informationsveranstaltungen) bis Ende Januar 2019. 
Das Gesuch um Finanzhilfe besteht aus drei Teilen: dem Gesuch des Kantons (Kapitel A), dem Manage-
mentplan für die Errichtung (Kapitel B) und den Projektblättern (Kapitel C). Der Managementplan be-
schreibt u.a. die voraussichtlichen strategischen Ziele des Parks. Auf dieser Basis haben die Gemeinden 
(inkl. Mesocco) Mitte Februar 2019 der Einreichung des Gesuchs um Finanzhilfe definitiv zugestimmt. Die 
Einreichung des Gesuchs für eine fünfjährige Finanzhilfe erfolgt bis Ende März 2019 über den Kanton. 

Parallel zur Erarbeitung des Gesuches um Finanzhilfe wird der Regionale Naturpark Calancatal mit An-
passung von KRIP und RRIP Moesa räumlich gesichert. Dieses Vorgehen entspricht der Empfehlung des 
Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE-CH). Inhaltlich basiert die Richtplananpassung u.a. auf den im 
Managementplan festgehaltenen, voraussichtlichen strategischen Parkzielen. Die Prozesse von Richt-
plananpassung und Erarbeitung des Finanzhilfe-Gesuchs sind entsprechend aufeinander abgestimmt. 

Nach Abschluss der vierjährigen Errichtungsphase wird voraussichtlich im Jahre 2023 ein Parkvertrag 
entstehen, der Parkziele und Parkperimeter definitiv festhält und der Grundlage für die Anerkennung des 
Parks ist. Die Parkgemeinden werden sich zu diesem Zeitpunkt dazu äussern können, ob sie den Park-
vertrag annehmen und damit den Betrieb des Parks definitiv gutheissen wollen. 

 

4 Richtplananpassung Kanton und Region 

Gemäss dem Merkblatt des ARE «Bezeichnung von Pärken nach NHG im kantonalen Richtplan» soll die 
Richtplanung zu folgenden Punkten Aussagen machen: 

1. Strategisch-räumliche Ziele des Parkprojekts (dabei ist sowohl den Schutz- wie den Nutzungsaspek-
ten Beachtung zu schenken); 

2. Parkperimeter (inkl. Darstellung in der Richtplankarte); 

3. Räumliche Koordinationsaufgaben (ggf. Massnahmen bei räumlichen Konflikten); 

4. Vorgaben für die Umsetzung, insbesondere durch Kanton und Gemeinden.  
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4.1 Strategisch-räumliche Ziele des Parkprojektes / Grundsätze 

 Pärkestrategie Kanton Graubünden 

Im kantonalen Richtplan (KRIP) legt die Regierung die Raumordnungspolitik Graubünden fest. Das Richt-
plankapitel Landschaft legt unter Punkt 3.4 Zielsetzung, strategische Schwerpunkte und Grundsätze für 
Regionalpärke fest. Als Zielsetzung für Regionalpärke gilt, besondere Natur- und Kulturpotenziale derart 
zu nutzen, dass die Ansprüche der örtlichen Bevölkerung (Gesellschaft), des ländlichen Tourismus 
(Gäste und Wirtschaft) und der Natur (Ökologie) in Einklang stehen. Die Leitüberlegungen zu Regional-
pärken sind unter folgenden Titeln enthalten: 

• Mit Regionalpärken die räumlichen Qualitäten erlebbar machen (strategischer Schwerpunkt) 

• Landschaft und ländlicher Tourismus ergänzen sich (Grundsatz) 

• Gemeinsam und verständnisorientiert vorgehen (Grundsatz) 

Das Richtplankapitel Landschaft wurde als Teil des KRIP im Herbst 2003 vom Bundesrat genehmigt. Es 
wurde seither zur räumlichen Sicherung von regionalen Naturpärken (Parc Ela, Biosfera Val Müstair, Na-
turpark Beverin), vom Naturmonument Ruinaulta sowie vom (inzwischen nicht mehr weiterverfolgten) 
Parc Adula jeweils objektbezogen ergänzt und angepasst. 

Die vorgesehene Errichtung des Regionalen Naturparks Calancatal entspricht den im KRIP-Kapitel 3.4 
festgehaltenen Leitüberlegungen. Für die Errichtung des Naturparks spricht auch die Tatsache, dass in 
der italienischsprachigen Schweiz noch kein einziger Park von nationaler Bedeutung besteht. Die weiter-
gehende Übereinstimmung mit dem KRIP wird in Kapitel 5 des vorliegenden Berichts nachgewiesen. 
 

 Strategische Ziele des Parkprojekts 

Die strategischen Ziele des Parkprojekts Calancatal müssen auf Art. 20 und 21 der PäV basieren und 
sind im Richtplan zu sichern. Die Zielsetzungen betreffen damit einerseits die Erhaltung und Aufwertung 
von Natur und Landschaft und andererseits die Stärkung einer nachhaltig betriebenen Wirtschaft. 

Machbarkeitsstudie und darauf aufbauend der Managementplan für die Errichtungsphase des Regionalen 
Naturparks sehen folgende vorläufigen strategischen Parkziele vor: 

• Erhalt und Inwertsetzung des ursprünglichen, naturnahen Talcharakters («wilderness e remoten-
ess»), 

• Verbesserung der Wohnattraktivität und Inwertsetzung der Lebensqualität, die das Tal bietet, 

• Förderung von natur- und kulturnahem Tourismus und von Bildungsaktivitäten, 

• Erhöhung des Mehrwerts in den Sektoren Handwerk, Forst- und Landwirtschaft, 

• Schaffung eines Netzwerks von aktiven Parkakteuren, 

• Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Akteuren von innerhalb und ausserhalb des Parks, 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für naturräumliche und kulturelle Eigenheiten, um die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Entwicklung zu fördern, 

• Erhalt und Inwertsetzung der bestehenden Kulturdenkmäler. 

 

Diese strategischen Ziele werden während der Errichtungsphase des Regionalen Naturparks überprüft, 
allenfalls angepasst und in ihrer definitiven Form in der Charta festgehalten. Die Charta wird aus Parkver-
trag und Managementplan für die voraussichtlich im Jahre 2024 beginnende Betriebsphase bestehen. 

Gemäss behördenverbindlichem Objektblatt wird sich die Parkentwicklung nach den im Managementplan 
festgelegten strategischen Zielen richten. Kanton, Region Moesa, Gemeinden und Parkträgerschaft wer-
den ihre raumwirksamen Tätigkeiten auf diese Zielsetzungen ausrichten. 
 

4.2 Parkperimeter für die Errichtungsphase 

Der Parkperimeter für die Errichtungsphase umfasst ein Gebiet von total 120.48 km2 und damit das Ge-
biet der drei Gemeinden Buseno (11.15 km2), Calanca (37.72 km2) und Rossa (58.88 km2) sowie teil-
weise Gebiet der Gemeinde Mesocco (12.73 km2). Damit ist die gemäss Art. 19 Abs. 1 PäV geforderte 
minimale Parkgrösse von 100 km2 respektiert. Art. 19 Abs. 2 fordert grundsätzlich, dass die Parkfläche 
gesamte Gemeindegebiete umfasst. Von diesem Grundsatz lässt sich abweichen, wenn «ein grösseres 
naturräumlich abgegrenztes Gebiet gesamthaft in die Fläche eines Regionalen Naturparks einbezogen 
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wird». Diese Ausnahme ist im Falle von Mesocco gegeben. Die Teilfläche des Gemeindegebietes ist 
durch die Bergkette entlang Pizzo de Stabi – Zapporthorn – Piz de Mucia – I Rodond topographisch klar 
abgegrenzt. 

Dieser Parkperimeter ist entsprechend im Gesuch um Finanzhilfe für die Errichtung des Regionalen Na-
turparks festgehalten. Die beteiligten Gemeinden haben im Februar 2019 der Einreichung dieses Ge-
suchs und damit auch dem vorläufigen Parkperimeter zugestimmt. Dieser Parkperimeter wird während 
der Errichtungsphase überprüft und im Parkvertrag für die Betriebsphase allenfalls verändert festgehal-
ten. Zu klären ist insbesondere auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gemeinden im 
Naturpark miteinbeziehen zu können. 
 

4.3 Räumliche Koordinationsaufgaben 

Die Zielsetzungen des Regionalen Naturparks Calancatal sind während der Errichtungsphase auf mögli-
che Konflikte mit bestehenden Regelungen in den Sachplänen des Bundes, im kantonalen Richtplan 
Graubünden (KRIP) und im regionalen Richtplan Moesa (RRIP) zu prüfen. Eine erste Auslegeordnung 
zeigt folgende Themen, die im Parkperimeter bedeutende räumliche Auswirkungen haben und die es so-
mit zu berücksichtigen gilt. 
 

 Zielkonvergenz und -kompatibilität 

In den Bereichen Natur und Landschaft bestehen im voraussichtlichen Parkperimeter zahlreiche räumli-
che Festlegungen auf nationaler, kantonaler und regionaler Ebene: 

• Das Gebiet «Pian di Alne» in der Gemeinde Calanca ist Bestandteil des Bundesinventars der Auen-
gebiete von nationaler Bedeutung (Objekt Nr. 166) sowie des Bundesinventars der Amphibienlaich-
gebiete von nationaler Bedeutung (Objekt Nr. GR251). 

• Das Gebiet Trescolmen ist im Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete (Objekt Nr. 21, 
Kat. I und II) aufgenommen und liegt teilweise im Parkperimeter (Valbella, Gemeinde Rossa). 

• Mehrere Gebiete in den drei Gemeinden Buseno, Calanca und Rossa sind Teil des Bundesinventar 
der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. 

• Der KRIP bezeichnet im Kapitel 3.6 Landschaftsschutz mit Koordinationsstand Festsetzung mehrere 
Landschaftsschutzgebiete, wobei sich das Landschaftsschutzgebiet Val Calanca interna – Pian 
Grand (Objekt Nr. 15.LS.01) teilweise mit dem obenerwähnten Jagdbanngebiet und teilweise mit 
dem Schiessplatz San Bernadino (vgl. Kap. 4.3.1) überschneidet. Zwei Landschaftsschutzgebiete 
(Rive della Calancasca / Objekt Nr. 15.LS.01, Briagn – Ravagno / Objekt Nr. 15.LS.05) sind mit Ko-
ordinationsstand Zwischenergebnis festgehalten.  

• Der KRIP verweist im Kapitel 3.6 Landschaftsschutz auf umfangreiche Schutzwälder, die im kanto-
nalen Waldentwicklungsplan (WEP) festgehalten sind. Der revidierte WEP 2018+ (im Genehmi-
gungsverfahren) bezeichnet im voraussichtlichen Parkgebiet zudem potentielle Naturwaldreservate. 
Mit der Errichtung des Naturwaldreservates Bedoleta ist anfangs 2019 zu rechnen. 

• Das Teilgebiet des Parkperimeters nördlich der Linie Piz di Strega – Rossa – Cima de Gagela liegt 
gemäss Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) in einer Landschaftsruhezone. Dabei handelt es sich 
um grössere Landschaftskammern, die arm an anthropogenen Lärmquellen sind und in denen Über-
flüge mit motorisierten Luftfahrzeugen wenn möglich zu vermeiden sind. 

In Bezug auf das Ortsbild sind im Parkperimeter fünf Orte (Augio / Objekt Nr. 1946, Braggio / Objekt Nr. 
1956, Cauco / Objekt Nr. 1953, Landarenca / Objekt Nr. 2075 und Rossa / Objekt Nr. 2181) im Bundesin-
ventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) aufgenommen. Der 
KRIP bezeichnet in Kapitel 5 diese bereits national geschützten Objekte als schützenswerte Orte und 
führt ergänzend weitere schützenswerte Orte von kantonaler Bedeutung auf (Arvigo / Objekt 
Nr. 15.SO.01, Buseno / Objekt Nr. 15.SO.04 und Selma / Objekt Nr. 15.SO.08). 

Im Parkperimeter befinden sich auch zwei Verkehrsverbindungen (Selma – Landarenca / Objekt GR 
4270 bzw. Arvigo – Refontana / Objekt GR 4900.2.1), die Teile des Bundesinventars der historischen 
Verkehrswege der Schweiz (IVS) und damit von nationaler Bedeutung sind. Im Parkperimeter sind zahl-
reiche weitere Verkehrsverkehrsverbindungen von kantonaler bzw. lokaler Bedeutung bestimmt.  

Diese Schutzziele in den Bereichen Natur, Landschaft, Ortsbild und historische Verkehrsverbindungen 
stimmen mit den Entwicklungszielen des Parks überein und bedürfen keiner vertieften Interessens-
abwägung. 
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Weiter führt der KRIP im Kapitel 7.4 Materialabbau und Materialverwertung im Koordinationsstand 
Festsetzung die Erweiterung des bestehenden Steinbruchs in Arvigo (Objekt Nr. 15.VB.01.2). Diese Fest-
legung ist auch im regionalen Richtplan (RRIP) Moesa entsprechend aufgenommen und konkretisiert. Im 
Steinbruch in Arvigo wird mit dem Gestein Gneis ein typisches regionales Produkt abgebaut. Der Betrieb 
des Steinbruchs ist somit kompatibel mit dem Parkziel, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des 
Parkgebietes bzw. des Calancatals zu sichern. 

Das Kapitel 4.2 Tourismus in Tourismusräumen bezeichnet in der Ausgangslage das Skigebiet San Ber-
nadino als Intensiverholungsgebiet. Weiter ist im KRIP sowie im RRIP mit Koordinationsstand Festset-
zung eine Erweiterung dieses Skigebietes von 110 ha in das Gebiet Alp Vigon vorgesehen (Objekt Nr. 
04.FS.10 / 14.301, mit Vorbehalten). Das Gebiet der allfälligen Skigebietserweiterung liegt weiter vom 
Parkperimeter entfernt als das bisherige Skigebiet. Eine entsprechende touristische Nutzung würde durch 
die Errichtung des Regionalparks nicht tangiert und ist somit ebenfalls vereinbar mit den Parkzielen. 
 

 Zu konkretisierende räumliche Abstimmungen 

Im Bereich Militär liegt der bestehende Schiessplatz San Bernadino teilweise im Parkperimeter und be-
legt dort den nördlichsten Teil des vorgesehenen Parkgebietes nördlich der Linie Cima Rosso – I Ro-
dond. Der Schiessplatz San Bernadino ist im Sachplan Militär (SPM) entsprechend mit Koordinations-
stand Festsetzung enthalten (Objekt Nr. 18.212_f) und im Kantonalen Richtplan mit Hinweis auf den SPM 
erwähnt. Im vorgesehenen Parkgebiet liegt allerdings nur die Sicherheitszone des Schiessplatzes, die 
vom Militär nicht aktiv genutzt wird. Die militärische Nutzung des Schiessplatzes wird durch den vorgese-
henen Regionalen Naturpark «Parco Val Calanca» somit nicht tangiert. Dies wird in einer Kooperations-
vereinbarung zwischen Armee und Parkträgerschaft noch explizit festgehalten. 

Im Kapitel 7.2 Energie enthält der kantonale Richtplan (KRIP) im Koordinationsstand Vororientierung das 
Objekt Nr. 15.VE.01 Val Bella (Rossa), bei dem es sich um ein Wasserkraftwerk handelt. Der KRIP er-
kennt ein mittleres energiewirtschaftliches Potential in diesem zusätzlichen Stauraum. Entsprechend dem 
Koordinationsstand ist die vorgesehene raumwirksame Tätigkeit aber noch sehr unbestimmt und der 
räumliche Koordinationsbedarf lässt sich zurzeit noch nicht ermitteln. Während der Errichtungsphase ist 
die Aktualität eines solchen Vorhabens und dessen Vereinbarkeit mit den Parkzielen zu klären. 

Entsprechend dem aktuellen Projektstand wird das Objekt Regionaler Naturpark «Parco Val Calanca» 
erst mit Koordinationsstand Zwischenergebnis im Regionalen und Kantonalen Richtplan aufgenommen. 
Während der Errichtungsphase des Regionalen Naturparks sind die räumlichen Abstimmungen zu kon-
kretisieren. Im Falle von Zielkonflikten sind die unterschiedlichen Nutzungen soweit möglich räumlich zu 
koordinieren, unter Umständen auch mit einer Anpassung der Objekte. 
 

4.4 Umsetzung durch Kanton, Region, Gemeinden und Parkträgerschaft 

Umsetzung und damit die Errichtung und Betrieb des Regionalen Naturparks Calancatal werden sowohl 
über raumplanerische Anpassungen (v.a. kantonale und regionale Richtplanung) wie auch über weitere 
Instrumente und Politikbereiche (z.B. Projekte der Parkträgerschaft) sichergestellt. 

 Richtplanung 

Mit der Anpassung der kantonalen Richtplanung (Objektliste und Richtplankarte) sowie der regionalen 
Richtplanung (Richtplantext und Richtplankarte) erfolgt die räumliche Sicherung des Parks. Damit werden 
die vorläufigen strategischen Parkziele behördenverbindlich, wie sie im Managementplan für die Errich-
tungsphase festgehalten sind.  

Vorausgesetzt, die Stimmbevölkerung stimmt gegen Ende der Errichtungsphase der Parkerrichtung zu 
und das Gesuch um Verleihung des Parklabels wird gutgeheissen, wird die Festsetzung des Parks in 
kantonaler und regionaler Richtplanung erfolgen. Auf diese Weise werden die definitiven strategischen 
Parkziele behördenverbindlich verankert. 

Mit diesen Richtplananpassungen wird sichergestellt, dass sowohl Bund, Kanton, Region wie auch Ge-
meinden ihre raumwirksamen Tätigkeiten (Sektoralpolitiken, Regionalpolitik) mit den Zielsetzungen des 
Parks koordinieren. Die im KRIP wie im RRIP festgelegten Grundsätze und räumlichen Vorhaben behal-
ten unverändert ihre Gültigkeit. Während der Errichtungsphase sind einzelne räumliche Abstimmungen 
zu konkretisieren (vgl. Kapitel 4.3). Allenfalls notwendige Anpassungen von räumlichen Festlegungen 
können im Rahmen einer Richtplan-Anpassung zu Beginn der Betriebsphase oder zu einem anderen 
Zeitpunkt im üblichen Richtplanverfahren erfolgen. 
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Im März 2018 wurde die Anpassung des kantonalen Richtplans in den Bereichen Raumordnungspolitik 
und Siedlung (KRIP-S) erlassen. Sowohl die Regionen wie die Gemeinden sind angehalten, innerhalb 
von zwei Jahren ab Erlass des KRIP-S ein regionales Raumkonzept bzw. ein kommunales räumliches 
Leitbild (KRL) zu erarbeiten und anschliessend innerhalb von fünf Jahren ab Erlass des KRIP-S die regio-
nale Richtplanung (Bereich Siedlung und Verkehr) bzw. die Ortsplanung (Bereich Siedlung) zu revidieren. 
Diese konzeptionellen Grundlagen, die Revisionen von Richt- und Ortsplanung sowie die Zielsetzungen 
des Regionalen Naturparks Calancatal (vgl. Kap. 4.1.2) sind dabei aufeinander abzustimmen. 
 

 Nutzungsplanung 

Aufgrund der vorliegenden Richtplan-Anpassung im Zusammenhang mit dem Regionalen Naturpark 
Calancatal ergeben sich keine speziellen Anpassungen für die geltenden Nutzungsplanungen der Ge-
meinden. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, müssen die Gemeinden innerhalb von zwei Jahren ab Er-
lass des KRIP-S ein KRL erarbeiten und darauf aufbauend ihre Ortsplanungen überarbeiten. Zielsetzun-
gen des KRL, der Ortsplanungen und des Regionalen Naturparks Calancatal sind aufeinander abzustim-
men. 
 

 Parkträgerschaft 

Vor Beginn der Errichtungsphase ist die Gründung eines Vereins vorgesehen, dem insbesondere die 
Parkgemeinden zugehören und der die Parkträgerschaft übernimmt. Während der Errichtungsphase ist 
die Trägerschaft des Regionalen Naturparks Calancatal für den Parkaufbau im Sinne des Management-
planes verantwortlich. Mit dem Ziel der Parkerrichtung werden in verschiedenen Bereichen Projekte (z.B. 
Aufwertungsprojekte) durchgeführt, die in der Programmvereinbarung zwischen Kanton Graubünden und 
BAFU enthalten sind und nach denen sich u.a. die Höhe der globalen Finanzhilfen des BAFU bemisst. 
 

4.5 Streichung des Objekts Nr. 14.LR.01 Parc Adula 

Der KRIP enthält im Kapitel 3.4 Regionalpärke (E Objekte) den Parc Adula mit Koordinationsstand Vorori-
entierung. Der Parc Adula hätte auch den Perimeter des vorgesehenen Regionalen Naturparks und damit 
Gebiete der vier Gemeinden Buseno, Calanca, Mesocco und Rossa umfasst. Die Stimmbevölkerung die-
ser vier Gemeinden hatte dem Nationalparkprojekt zugestimmt. 

Das Nationalparkprojekt Parc Adula wurde im November 2016 von der Stimmbevölkerung in acht von 
siebzehn an der Parkfläche beteiligten Gemeinden abgelehnt, was das Ende des Vorhabens bedeutete. 
Entsprechend wird das Objekt Nr. 14.LR.01 Parc Adula mit vorliegender Richtplananpassung aus der Ob-
jektliste gestrichen. Der Kanton Tessin hat die entsprechende Streichung im kantonalen Richtplan bereits 
vorgenommen. 

 

5 Übereinstimmung der Richtplan-Anpassungen mit den Leitüberle-
gungen des kantonalen und des regionalen Richtplans 

 Beurteilungsgrundlagen 

Für die Beurteilung, ob die Richtplan-Anpassungen mit den Leitüberlegungen des kantonalen Richtplans 
bzw. des regionalen Richtplans Moesa übereinstimmen, werden folgende Grundlagen herangezogen: 

• KRIP, Kapitel 2.2 Raumkonzept Graubünden, Leitgedanken des Raumkonzepts und regionale Hand-
lungsanweisungen 

• KRIP, Kapitel 3.4 Regionalparks, Leitüberlegungen und strategische Stossrichtungen und Grunds-
ätze zu Regionalparks 

• KRIP, Kapitel 4.3 Tourismus in den ländlichen Räumen, Leitüberlegungen 

• Gesuch um globale Finanzhilfe für die Errichtung des Regionalen Naturparks Calancatal, Manage-
mentplan mit strategischen Zielsetzungen 
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 Prüfung der Übereinstimmung 

Der KRIP beschreibt im Kapitel 2.2 Raumkonzept Graubünden fünf verschiedene Raumtypen mit unter-
schiedlichen Zielen, Strategien und Funktionen. Das Gebiet des Regionalen Naturparks Calancatal um-
fasst die beiden Raumtypen «ländlicher Raum» sowie «Naturraum», für welche im KRIP folgende Funkti-
onen und Zielsetzungen im Vordergrund stehen: 

• Der ländliche Raum wird als identitätsstiftender Lebens-, Tourismus- und Erholungsraum funktions-
fähig erhalten und zukunftsfähig weiterentwickelt. 

• Der Naturraum wird seiner natürlichen Dynamik überlassen und massvoll genutzt. 

Für den Handlungsraum Moesano, zu dem das Calancatal gehört, sieht der KRIP (Kapitel 2.2.3 Leitge-
danken des Raumkonzepts) folgende Stossrichtung vor: 

• Inwertsetzen der Natur- und Kulturraumpotenziale (Naturpärke, Agrotourismus u.a.). Erhalten und 
Fördern ökologischer und landschaftlicher Qualitäten. 

Die strategischen Zielsetzungen für den Regionalen Naturpark Calancatal entsprechen diesen Zielset-
zungen, die für die beiden genannten Raumtypen bzw. den Handlungsraum Moesano festgehalten sind. 
Bereits Kapitel 4.1.1 des vorliegenden Berichts zeigte auf, dass die Errichtung des Regionalen Natur-
parks Calancatal mit den im KRIP (Kapitel 3.4 Regionalparks) enthaltenen Leitüberlegungen zu Regional-
parks übereinstimmt. 

Weiter sieht der KRIP (Kapitel 4.3 Tourismus in den ländlichen Räumen) folgende Grundsätze vor: 

• Ländlichen Tourismus integral und prozesshaft weiterentwickeln 

• Angebote nachfragegerecht erweitern und Bauten und Anlagen qualitätserhaltend einordnen 

• Potenzial der Regionalpärke nutzen 

Das Ziel, den Regionalen Naturpark «Parco Val Calanca» zu errichten, entspricht diesen Grundsätzen. 

 

6 Grundlagen 

• Kantonaler Richtplan (KRIP), insbesondere die Kapitel 2.2 Raumkonzept Graubünden (Erlass der 
Regierung des Kantons Graubünden vom 20. März 2018), 3.4 Regionalparks und 4.3 Tourismus in 
den ländlichen Räumen (rechtskräftiger Richtplan, Bundesratsbeschluss vom 19. September 2003) 

• Regionaler Richtplan (RRIP) der Region Moesa, Kapitel «Landschaft» (Beschluss der Regierung des 
Kantons Graubünden vom 19. Dezember 2000) 

• Gesuch um globale Finanzhilfe für die Errichtung eines Regionalen Naturparks (einzureichen bis 
März 2019) 

• Machbarkeitsstudie zum Regionalen Naturpark Calancatal (26. März 2018) 

 

7 Bisherige Verfahrensschritte und Zusammenarbeit 

• Herbst 2017: Prozessanstoss zur Errichtung eines Regionalen Naturparks Calancatal durch die Ge-
meinden Buseno, Calanca und Rossa. 

• November 2017: Bewilligung des Unterstützungs-Gesuchs für die Machbarkeitsstudie zum Regiona-
len Naturpark Calancatal durch die Regierung des Kantons Graubünden. 

• März 2018: Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zum Regionalen Naturpark Calancatal. 

• April 2018: Entscheid der drei Gemeinden Buseno, Calanca und Rossa, das Gesuch um eine Fi-
nanzhilfe für die Parkerrichtung auszuarbeiten. 

• September 2018: Zustimmung des Regionalkomitees der Region Moesa zur Anpassung des RRIP. 

• November 2018: Absichtserklärung der Gemeinde Mesocco, dass der Regionale Naturpark Calanca-
tal auch einen Teil des Gemeindegebietes Mesocco umfasst. 

• Mai 2018 – Januar 2019: Ausarbeitung des Gesuchs um eine Finanzhilfe für die Parkerrichtung (mit 
Managementplan für die Errichtungsphase und Projektblättern). 

• Februar 2019: Zustimmung der Standortgemeinden (in Buseno, Calanca und Rossa in Form von 
Volksabstimmungen) zur Einreichung des Gesuchs beim BAFU. 

• März 2019: Beschluss der Präsidentenkonferenz der Region Moesa zur Einreichung des Gesuchs 
beim BAFU. 
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8 Verfahrenskoordination 

Das vorliegende Verfahren ist auf verschiedenen Ebenen koordiniert: 

• Die Anpassung der kantonalen und der regionalen Richtplanung erfolgt nach durchlaufener Ver-
nehmlassung / Vorprüfung und nach öffentlicher Mitwirkungsauflage. 

• Die Richtplan-Anpassung stützt sich auf die Zustimmung der Gemeinden (Abstimmungen in Buseno, 
Calanca und Rossa; Zustimmung der Gemeindebehörde in Mesocco). 

• Die Richtplan-Anpassung basiert auf dem gleichzeitig erarbeiteten Gesuch um eine Finanzhilfe für 
die Parkerrichtung (mit Managementplan und Projektblättern), das unter engem Einbezug der Bevöl-
kerung entstand. 
 

Die Verfahrenskoordination mit Bevölkerung, Gemeinden, Region, Kanton und Bund wird auch bei den 
weiteren anstehenden Arbeitsschritten gegen Ende der Errichtungsphase sichergestellt. 

 

9 Ergebnisse der Vorprüfung, der öffentlichen Auflage und der Ver-
nehmlassung 

 

9.1 Vorprüfung des regionalen Richtplans 

Die Vorprüfung der Richtplananpassung erfolgte vom 29. Oktober bis 29. November 2018 bei den zu-
ständigen kantonalen Stellen. Die Rückmeldungen aus der Vorprüfung ergaben einen punktuellen Anpas-
sungsbedarf bei der Formulierung der Leitsätze im regionalen Richtplan. Einige Hinweise werden im Hin-
blick auf die Erarbeitung des Parkprojektes bzw. die spätere Festsetzung des Regionalen Naturparks zur 
Kenntnis genommen. 

 

9.2 Öffentliche Auflage 

Die öffentliche Auflage der Richtplananpassung erfolgte vom 17. Januar bis 15. Februar 2019. Während 
der Auflagefrist sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

 

9.3 Abschliessende Vernehmlassung bei den kantonalen Stellen 

Parallel zur öffentlichen Auflage erfolgte vom 17. Januar bis 15. Februar 2019 die abschliessende Ver-
nehmlassung der Richtplananpassung bei den kantonalen Stellen. Die Rückmeldungen aus der Ver-
nehmlassung waren zustimmend und ergaben keinen Anpassungsbedarf. 

 

9.4 Schlussfolgerungen 

Während der Vorprüfung, der öffentlichen Auflage sowie der abschliessenden Vernehmlassung bei den 
kantonalen Stellen erfolgten keine Einwände mit wesentlichem Anpassungsbedarf. 

 

 

Anhang / Beilagen 

• Anhang 1: Übersichtskarte regionaler Naturpark «Parco Val Calanca» 

• Anhang 2: Auswertung der öffentlichen Auflage zum Richtplanentwurf, Vernehmlassung bei den kan-
tonalen Stellen und Vorprüfung des Bundes 

• Anhang 3: Studio di fattibilità Parco Val Calanca  
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Anhang 1: Übersichtskarte regionaler Naturpark «Parco Val Calanca» 

 

 



 

 

 


